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§ 6
Der Abs. 1 Ziff. 3 des § 1 der Anordnung Nr. Pr. 23 

vom 31. Dezember 1968 über die Inkraftsetzung von 
Industriepreisen für Metalleichtbaukonstruktionen, 
stählerne Baukonstruktionen, Baukonstruktionen aus 
Alu-Legierungen, Feinstahlbau und Gitterroste (GBl. II 
1969 S. 68) wird für Lieferungen und Leistungen gegen
über der Landwirtschaft aufgehoben.

§ 7
Die Anordnung vom 2. Februar 1968 zur Änderung 

von Preisanordnungen zur Inkraftsetzung von Preisan
ordnungen der Industriepreisreform (Bauwesen) (GBl. II 
S. 87) wird aufgehoben.

§ 8
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 

1971 in Kraft und gilt für alle Lieferungen und Leistun
gen, die ab diesem Zeitpunkt erfolgen.

Berlin, den 15. Februar 1971

Der Minister für Bauwesen

J u n k e r  *  1

Anordnung
über den Einsatz von Dosen aus Feinblech, verzinnt 

vom 24. Februar 1971

Auf Grund der Anordnung vom 11. Mai 1964 über den 
ökonomischen Einsatz von Werkstoffen und die Heraus
gabe von Werkstoffeinsatzbestimmungen (GBl. Ill S.321) 
wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen 
zentralen staatlichen Organe folgendes angeordnet:

§ 1
(1) Der Einsatz von Dosen aus Feinblech, verzinnt, für 

die Verpackung von Erzeugnissen ist untersagt, wenn 
durch andere Verpackungsmittel, z. B. Industriekonser
vengläser, Dosen aus Glas, sonstiges Verpackungsglas, 
Dosen und Gefäße aus Porzellan, Plast, Pappe und an
deren Werkstoffen, ein ausreichender Schutz gegenüber 
nachteiligen Wirkungen auf den Gebrauchswert der Er
zeugnisse gewährleistet werden kann.

(2) Der Generaldirektor der WB Eisen-, Blech- und 
Metallwaren hat in Wahrnehmung seiner Befugnisse

bei der Bilanzierung von „Leichten Packungen“ in Zu
sammenarbeit mit den übergeordneten Organen der 
Bedarfsträger zu sichern, daß der Einsatz von Dosen aus 
Feinblech, verzinnt, für die Verpackung folgender Er
zeugnisse begrenzt wird:

— für Kondensmilch ab 195 cm3 Volumen;

— für Fleisch- und Wurstwaren ab 210 cm3 Volumen, 
einschließlich Geflügel- und Wildkonserven sowie 
Fleisch-Soße-Gerichte mit einem Fleischfüllgewicht 
ab 150 g;

— für Obst- und Gemüsekonserven ab 900 cm3 Volu
men, auf hochproduktiven Anlagen, die eine Ver
packung in Industriekonservengläsern oder Dosen 
aus Glas ausschließen;

— für Erzeugnisse für Sonderbedarfsgüter ab 210 cm3 
Volumen.

(3) Ausgenommen von den Bestimmungen des Abs. 2 
sind Erzeugnisse, die für den Export bestimmt sind und 
im Ausland handelsüblich in Dosen aus Feinblech, ver
zinnt, verpackt werden. Mit dem Vertragsangebot sind 
die Exportverpflichtungen nachzuweisen.

§ 2
Die unter § 1 Abs. 2 genannten Konservensortimente 

können entsprechend den volkswirtschaftlichen Mög
lichkeiten und Notwendigkeiten erweitert oder redu
ziert werden. Anträge hierzu sind von den übergeord
neten Organen der Bedarfsträger an den Generaldirek
tor der WB Eisen-, Blech- und Metallwaren einzurei
chen. Die WB Eisen-, Blech- und Metallwaren führt 
dazu die erforderlichen Abstimmungen durch.

§3
Zur Neuaufstellung von Ausrüstungen (Konserven- 

und Dosenverschließmaschinen) muß vom General
direktor der VVB Eisen-, Blech- und Metallwaren die 
Zustimmung erteilt werden.

§4
Diese Anordnung tritt am 1. März 1971 in Kraft.

Berlin, den 24. Februar 1971

Der Minister 
für Verarbeitungsmaschinen- und Fahrzeugbau

Dr. G e о r g i
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